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über die 3. Sitzung des Schul- und Kulturausschusses der Samtgemeinde Zeven am Mittwoch, 
dem 18.10.2017, 15:00 Uhr, Grundschule Klostergang (Lehrerzimmer), Klostergang 4, Zeven. 
 
Anwesend: 

Ausschussvorsitzende/r 
Vorsitzender Martin Setzer  

Ausschussmitglieder 
Ratsherr Michael Butt  

Ratsherr Lukas Cordes  

Ratsfrau Anette Fahjen  

Ratsfrau Maika Mätze  

Ratsherr Dennis Meinders  

Ratsfrau Susanne Mrugalla  

Ratsherr Michael Solty  

Hinzugewählte/r 
Elternvertreterin Stefanie Viets-Millert  

Beratende Mitglieder 
Ratsfrau Elke Brandes  

Hinzugewählte/r 
Lehrervertreter Marco Kettenburg  

Verwaltung 
Leiterin Fachbereich 1 Martina Asmus  

Technischer Ange-
stellter 

Tim Burow  

Allgemeine Stellver-
treterin 

Irene Körner  

Leiter Stabstelle GM Michael Körner  

Protokollführer 
Protokollführerin Franziska Soukup  

 
 
Abwesend: 

Ausschussmitglieder 
Ratsherr Simon Tewes  

Hinzugewählte/r 
Schülervertreter Nina Körner  

 
1. Eröffnung der Sitzung, Feststellung der ordnungsgemäßen Ladung, der Anwesenheit und 

der Beschlussfähigkeit 
 Ausschussvorsitzender Setzer eröffnet die Sitzung um 15.00 Uhr, stellt die Anwesenheit 

und die Beschlussfähigkeit fest.  

      
 

2. Feststellung der Tagesordnung und Beschlussfassung über die Behandlung von Bera-
tungspunkten in nichtöffentlicher Sitzung 

 
Der Ausschussvorsitzende Setzer erweitert die Tagesordnung um den Punkt „Verpflichtung 
von hinzugewählten Mitgliedern“. Frau Körner stellt den Antrag den Tagesordnungspunkt 4 
„Namensgebung Neubau der Grundschule Klostergang“ von der Tagesordnung               
abzusetzen. Der Ausschussvorsitzende gibt den Antrag zur Abstimmung. Es wird einstim-
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mig beschlossen den Tagesordnungspunkt 4 „Namensgebung Neubau Grundschule Klos-
tergang“ von der Tagesordnung abzusetzen.  

Die weitere Tagesordnung wird einstimmig beschlossen.  

      
 

3. Verpflichtung von hinzugewählten Mitgliedern 
 

Das hinzugewählte Mitglied Frau Viets-Millert wurde gemäß § 43 Nieders. Kommunalver-
fassungsgesetz (NKomVG) auf die ihr obliegenden Pflichten zur Amtsverschwiegenheit (§ 
40 NKomVG), zur Beachtung des Mitwirkungsverbotes (§ 41 NKomVG) und der Treue-
pflicht (§ 42 NKomVG) durch den Ausschussvorsitzenden Setzer hingewiesen. 

 

Schul – und Kulturausschuss vom 18.10.2017 - 1      
 

4. Bericht 
 

a.) Frau Asmus berichtet über die Auszeichnung der Oste-Grundschule Heeslingen zur 
„Sportfreundlichen Schule“. Diese Landesauszeichnung wurde im Rahmen eines sportli-
chen Programms am 28.09.2017 abgehalten.  

 

Schul – und Kulturausschuss vom 18.10.2017 - 1 

 

b.) Frau Asmus berichtet über die Zuwendung der Kreisschulbaukasse. Der Antrag auf 
Endabrechnung des Neubaus der Carl-Friedrich-Gauß Schule wurde bewilligt und somit 
erhielt die Samtgemeinde Zeven eine Zuweisung von insgesamt rund 6,6 Mio. Euro.   

 

Schul – und Kulturausschuss vom 18.10.2017 – 1 , 2 

 

c.) Herr Setzer berichtet kurz zu dem Sachstand zur Umgestaltung der Kanalstraße. Hierzu 
ergänzt Frau Körner zwei zentrale Fragestellungen, die durch die Samtgemeinde zu be-
antworten sind:  

 

1. Will die Samtgemeinde Zeven bei der Umsetzung der Variante 2 diese Fläche als „Schul-
Campus“ (ca. 5000 m²) ausbilden und übernimmt sie dafür die Kosten?  

2. Stellt die Samtgemeinde der Stadt Zeven die Fläche Schulgelände Lühnenfeld der Stadt 
Zeven planfrei für die Anlegung des neunen Busbahnhofes zur Verfügung?  

 

Herr Burow stellt die drei ausgearbeiteten Varianten der Umgestaltung kurz vor. Diese sind 
dem Protokoll beigefügt. Die weiteren Diskussionen sollen in den Fraktionen geführt wer-
den. 

 

 Schul – und Kulturausschuss vom 18.10.2017 – 1 , 4 , GM 

        
 

 - Sachstandsbericht Umgestaltung Bushaltestelle Kanalstraße 
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5. Anfragen 
 Frau Asmus verliest die Anfragen von Frau Viets-Millert, die diese vertretend für den Samt-

gemeinde Elternrat stellt.   
 
1.) Auf die Frage, wie der Sachstand zur Einrichtung einer Ganztagsbetreuung an der Oste-
Grundschule Heeslingen ist, antwortet Frau Asmus, dass hier eine Zusammenarbeit und 
ein Austausch mit der Schule zu diesem Thema besteht, momentan jedoch keine neuen 
Ergebnisse vorliegen. Die Samtgemeinde Zeven steht der Einrichtung einer Ganztagsbe-
treuung in Heeslingen positiv gegenüber. Das Ganztagsangebot wäre für die Eltern kosten-
frei, ein Hortangebot dagegen wäre kostenpflichtig. Die Einrichtung eines Hortes liegt in der 
Zuständigkeit der Gemeinde Heeslingen.  
 
Schul – und Kulturausschuss vom 18.10.2017 – 1, 3 
 
2.) Es wird darum gebeten, an jeder Grundschule Stunden für Sozialarbeiter bereitzustel-
len. Hierzu gibt Frau Asmus an, dass bereits Kontakt mit der zuständigen Landesschulbe-
hörde besteht und nach und nach entsprechende Sozialarbeiterstunden bereitgestellt wer-
den.  
 
Schul – und Kulturausschuss vom 18.10.2017 - 1 
 
 
3.) Es wird auf den schlechten Zustand der Küche der Grundschule Gosekamp hingewie-
sen. Hierzu berichtet Frau Asmus, dass erst nach dem Abschluss des Neubaus der Grund-
schule Klostergang dieses Projekt umfänglich angegangen werden kann. Es wird bis dahin 
dennoch versucht im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten Verbesserungen und Ar-
beitserleichterungen umzusetzen.   
 
Schul – und Kulturausschuss vom 18.10.2017 – 1 , GM 
 
 
4.) Auf die Frage, in wieweit Lehrer als Brandschutzbeauftragte der Schulen haftbar sind, 
entgegnet Frau Asmus, dass die Lehrer lediglich als freiwillige Brandschutzhelfer fungieren 
und somit keine rechtliche Verpflichtung besteht. Weiterhin führt Frau Asmus aus, dass laut 
Herrn Lück (Fachkraft für Arbeitssicherheit) keine Notwendigkeit besteht an den Schulen 
Brandschutzbeauftragte zu haben.  
 
Schul – und Kulturausschuss vom 18.10.2017 - 1 

       
 

 

Ende der Sitzung: 15:55 
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Martin Setzer  Irene Körner Franziska Soukup 

Vorsitzende/-r Allgemeine Stellvertreterin Protokollführerin 
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